
ZUM BRIEF „BESCHEIDE MIT TEILWAHRHEITEN“ 21.4, 

Oberfaule Sache 

Der Beitrag ist vollinhaltlich 
zu unterstützen. Wenn von 
den Linken im Landkreis 
Dahme-Spreewald, welche 
gegen die Altanschließer-Re-
gelung eine Unterschriften-
sammlung begonnen haben, 
bis hin zur FDP gegen diese 
Regelung Position bezogen 
wird, muss „die Sache ober-
faul" sein. Die Verfahrens-
weise kollidiert nicht nur mit 
der EU-Forderung an die 
Bundesrepublik, die Binnen-
nachfrage zu stärken, son-
dern der Gesellschafterbe-
schluss, keine Prozessgemein-
schaft zur Klärung zuzulas-
sen, widerspricht EU-Recht. 
Wenn nach Brandenburger 
Recht hierfür Prozessgemein-
schaften nicht ausdrücklich 
vorgeschrieben oder zugelas-
sen sind, so heißt dies noch 
nicht, dass sie verboten sind. 
Damit ist der MAWV-Gesell-
schafterbeschluss bezüglich 
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der Nichtzulassung von 
Prozessgemeinschaften zur 
Klärung der anstehenden 
Fragen als rechtlich nichtig 
zu betrachten, alle Wider-
spruchsbescheide sind als 
rechtsunwirksam zu erklären, 
da sich die betroffenen 
Bürger hiergegen nicht ge-
mäß EU-Recht wirksam zur 
Wehr setzen konnten. Die 
letztgenannte Forderung 
findet sich auch in der Unter-
schriften-Aktion der Linken. 
Der VDGN sollte auf dieser 
Rechtsbasis umgehend aktiv 
werden - auch wegen der 
augenscheinlich grundgesetz-
widrig erfolgten Änderung 
des Kommunalabgabengeset-
zes für Brandenburg, welche 
zum „Abkassieren ohne 
Gegenleistung" oder Nutzens-
zuwachs der Immobilien als 
geeignet erscheint. Günter 
Briese Eichwalde 


